- 7 -


[image: image1.png]aktions

Férderung behinderter Menschen
auf dem Arbeitsmarkt




- Vorbereiten

- Ausprobieren

- Ausbilden 

- Integrieren

- Einstellen

Ein regionales Programm

der 

Integrationsämter

des

Landschaftsverbandes Rheinland

und des

Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Köln und Münster, 23.08.2007

Richtlinien
Präambel

Für schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im Arbeitsleben besonders betroffen sind, sind konzentrierte Anstrengungen notwendig, um ihnen eine weitgehend  gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Die Integrationsämter im Land Nordrhein-Westfalen sind daher übereingekommen, mit dem Programm  aktion5 besonders betroffene schwerbehinderte Menschen zu fördern und ihnen spezielle Instrumente zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt anzubieten.

Besondere Zielstellungen des Programms sind einerseits die Verbesserung der Übergangsmöglichkeiten schwerbehinderter Schülerinnen und Schüler und andererseits die Unterstützung der Träger der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bei ihren Bemühungen zur Förderung von Übergängen von Beschäftigten der WfbM auf den ersten  Arbeitsmarkt. 

§ 1
Personenkreis

1)
Gefördert wird der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt von besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen gem. § 109 Abs. 2 und 3 SGB IX unter ausdrücklicher Beachtung schwerbehinderter arbeitsloser Frauen. 

Das Programm richtet sich insbesondere an schwerbehinderte Menschen nach den folgenden Absätzen 2 bis 4.

2)
Gefördert werden schwerbehinderte Beschäftigte einer Werkstatt für behinderte Menschen, die gezielt und in Kooperation mit dem Integrationsfachdienst (IFD) auf ein Arbeitsverhältnis unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes vorbereitet werden oder mit den Leistungen dieses Programms in der Lage sind, in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis einzumünden.
3)
Gefördert wird der Wechsel auf den ersten Arbeitsmarkt von schwerbehinderten jungen Menschen aus Förderschulen oder aus integrativer Beschulung.
4)
Gefördert werden ferner arbeitsuchende schwerbehinderte Menschen mit einer seelischen Erkrankung nach erfolgter medizinischer Behandlung oder Rehabilitation.

5)
Leistungen nach diesen Richtlinien werden ungekürzt auch dann erbracht, wenn die zu fördernde Person als Teilzeitbeschäftigte in einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich beschäftigt wird.

6)
Gefördert werden gem. § 2, § 3 und § 4 dieser Richtlinien Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse in Betrieben und Dienststellen in Nordrhein-Westfalen. Leistungen gem. § 5 und § 6 werden an schwerbehinderte Menschen erbracht, die ihren Wohnsitz in NRW haben.

§ 2
Einstellungsprämie

1)
Für die Einstellung eines schwerbehinderten Menschen gem. § 1 in ein Beschäftigungsverhältnis mit tariflicher oder ortsüblicher Bezahlung kann dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin eine Prämie gewährt werden.

2)
Der Abschluss eines unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses wird durch eine Einstellungsprämie in Höhe von 4.000,00 Euro honoriert. Diese wird hälftig im dritten und im siebten Beschäftigungsmonat ausgezahlt.

3)
Die Einstellungsprämie beträgt bei einem auf mindestens 12 Monate befristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis 2.000,00 Euro und wird im dritten Beschäftigungsmonat ausgezahlt. Bei Umwandlung eines befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wird im 2. Beschäftigungsmonat des Anschlussarbeitsverhältnisses die bereits gezahlte Prämie in Höhe von 2.000,00 Euro um weitere 2.000,00 Euro erhöht.

4)
Die Einstellungsprämie ist mit den Leistungen nach § 4 dieser Richtlinien kombinierbar.

5)
Beschäftigungsverhältnisse im Sinne des § 73 Absatz 2 SGB IX können nicht gefördert werden.

§ 3 
Ausbildungsprämien
1)
Ausbildungsprämien (Start- und Erfolgsprämien) werden gewährt bei einem Ausbildungsverhältnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf; hierzu gehören auch Ausbildungen gem. §§ 66 BBiG und 42m HwO.

2)
Eine Startprämie in Höhe von 3.000,00 Euro wird zu Beginn einer Ausbildung geleistet. Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage einer Erklärung zum Fortbestehen des Aus​bil​dungsver​hältnisses über die Probezeit hinaus. 

3)
Eine Erfolgsprämie von bis zu 5.000,00 Euro wird nach Abschluss der Ausbildung und gleichzeitiger Übernahme in ein unbefristetes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis gewährt. Bei Übernahme in ein auf mindestens 12 Monate befristetes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis werden 2.500,00 Euro gezahlt. Die Erfolgsprämie ersetzt Leistungen gem. § 2 Abs. 2 und 3 dieser Richtlinien. Bei späterer Umwandlung eines befristeten in ein unbefristetes Anschlussarbeitsverhältniss gelten die Bestimmungen des § 2 Abs. 3 Satz 2 dieser Richtlinien.
4)
Förderungen gem. Abs. 2 und 3 können mit dem Bundesprogramm „Job 4000“ kombiniert werden. Die Leistungen werden dann aus den beiden Programmen mit einem Anteil von jeweils 50 Prozent erbracht. Stehen keine Fördermittel aus "Job 4000" mehr zur Verfügung, werden die Leistungen in Gänze aus den Mitteln von aktion5 bestritten.

§ 4
Laufende Leistungen bei Einstellung eines Werkstattabgängers / einer 
Werkstattabgängerin

Arbeitgeber, die eine/n Abgänger/in aus einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) einstellen, können laufende monatliche Leistungen erhalten. Die laufenden Leistungen bestehen aus einem pauschalierten Minderleistungsausgleich in Höhe von 300,00 Euro bei einem nicht nach § 34 Abs.3 SGB IX geförderten Beschäftigungsverhältnis sowie der pauschalierten Erstattung des besonderen betrieblichen Betreuungsaufwandes in Höhe von 210,00 Euro jeweils pro Monat. Erfolgt die Beschäftigung nicht in voller Höhe der regelmäßigen Arbeitszeit, reduzieren sich die Leistungen nach Satz 2 im Verhältnis der tatsächlichen Arbeitszeit zur regelmäßigen Höchstarbeitszeit. 

Die Leistungen können für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren bewilligt werden.

§ 5
Vorbereitungsbudget für schwerbehinderte Schülerinnen und Schüler

1)
Zur Unterstützung des Übergangs von schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern aus Förderschulen und aus integrativer Beschulung in den allgemeinen Arbeitsmarkt können Leistungen in Form eines individuellen Vorbereitungsbudgets erbracht werden. Förderfähig können zum Beispiel individuelle berufsrelevante Qualifizierungsmaßnahmen sein.

2)
Die Leistungen können bereits während des Besuchs der Abgangsstufen zur Vorbereitung des Wechsels in den allgemeinen Arbeitsmarkt und bei frühzeitiger Feststellung des individuellen Unterstützungsbedarfs erbracht werden.

3)
Leistungen von Schul- und Rehabilitationsträgern können durch dieses Budget nicht ersetzt werden und sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Ebenso können keine Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts erbracht werden.

§ 6
Integrationsbudget zur Begründung eines Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnisses

1)
Die berufliche Teilhabe von schwerbehinderten Menschen aus der Zielgruppe dieses Programms kann durch ein integrationsbegleitendes, am jeweiligen individuellen Unterstützungsbedarf ausgerichtetes Integrationsbudget gefördert werden. Damit sollen die Leistungen der Agenturen für Arbeit nach dem SGB III und dem SGB IX, der zugelassenen kommunalen Träger nach dem SGB II, die Leistungen der Rehabilitationsträger gemäß § 33 SGB IX sowie die Leistungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe im Einzelfall ergänzt werden. 

Voraussetzung für die Erbringung eines Integrationsbudgets ist, dass

· damit der Wechsel aus einer WfbM oder der Übergang von Schulabgängern in den ersten Arbeitsmarkt unterstützt werden kann oder

· ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis für Personen gem. § 1 dieser Richtlinien mit großer Wahrscheinlichkeit angebahnt werden kann und

· ein individueller Teilhabe- und Einarbeitungsplan besteht.

2)
Bei der Feststellung des integrationsbegleitenden Bedarfs im Sinne des Absatzes 1 werden vor allem 

· Art, Schwere und Auswirkungen der Behinderung(en) des schwerbehinderten Menschen,

· das individuelle berufliche Integrationsziel und die zu dessen Erreichen notwendigen teilhabefördernden Maßnahmen sowie

· das Wunsch- und Wahlrecht des schwerbehinderten Menschen im Sinne des
§ 9 SGB IX 

berücksichtigt. Bei der Festlegung der Budgethöhe ist dem Gebot der wirtschaftlichen Angemessenheit im Sinne des § 33 Satz 2 SGB I Rechnung zu tragen.

3)
Mit einem Integrationsbudget können - nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 - u. a. insbesondere gefördert werden:

· persönlichkeitsstärkende Qualifizierungsmaßnahmen in berufsrelevanten 
Bereichen der Sozialkompetenz,

· berufsrelevante Aspekte der Behinderungsverarbeitung,

· intensive Integrationsbegleitung am Arbeitsplatz (z. B. in ergotherapeutischer Hinsicht) und in berufsrelevanten Bereichen des Arbeits- und des sozialen Umfelds,

· integrationsunterstützende Patenschaften zugunsten des schwerbehinderten
Menschen durch Mitarbeiter/innen des Betriebs / der Dienststelle,

· besondere Kosten der Einarbeitung oder Kosten, die mit einer Flexibilisierung der Einarbeitung einhergehen oder

· Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung betrieblicher Praktika.

4)
Das Integrationsbudget kann vor und nach Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses erbracht werden, wobei sich die zeitliche Dauer an den individuellen Erfordernissen orientieren soll.

5)
Mit dem Integrationsbudget können keine Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts erbracht werden.

§ 7 
Freie Förderung

1) 
Zeitlich begrenzte Modelle oder Projekte und besondere Maßnahmen für Gruppen schwerbehinderter Menschen, die den Zielen und Grundsätzen dieser Richtlinien entsprechen, können durch Zuschüsse gefördert werden. Dazu gehören z. B. integrationsunterstützende Bildungsmaßnahmen für Gruppen von schwerbehinderten Menschen oder die Qualifizierung von unterstützenden Personen. Die Maßnahmen und Projekte dürfen gesetzliche Leistungen oder solche nach diesen Richtlinien nicht lediglich aufstocken oder ersetzen.

2)
Gefördert werden können insbesondere auch Maßnahmen, die den Übergang von Schülerinnen und Schülern aus Schulen oder von Abgängern/innen aus Werkstätten oder aus Einrichtungen der medizinischen Behandlung oder Rehabilitation unterstützen.

§ 8 
Programmdurchführung 

1)
Zuständig für Leistungen nach diesen Richtlinien sind die Integrationsämter der beiden Landschaftsverbände in NRW in ihrem jeweiligen Verbandsgebiet. Sie beteiligen dabei die Integrationsfachdienste, die die Förderungen nach diesem Programm einleiten.
2)
Die Förderung erfolgt durch finanzielle Zuwendungen an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sowie durch integrationsvorbereitende und unterstützende Maßnahmen und Leistungen zugunsten der zur Zielgruppe des Programms gehörenden Personen. 
3)
Die Integrationsämter richten Projektstellen ein, denen die Implementierung und die Durchführung der Leistungen obliegen. Aufgabe der Projektstellen ist es insbesondere, zur Implementierung der Leistungen in lokalen Netzwerken unter Einschluss der Werkstätten für behinderte Menschen, der Förderschulen und der IFD mitzuwirken und die Durchführung von Leistungen im Einzelfall zu begleiten. Sie sind ferner zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Mittelvergabe und Steuerung der Leistungen. Die Projektstellen werden insbesondere mit den IFD, den Agenturen für Arbeit, den ARGEn und optierenden Kommunen, den Werkstätten für behinderte Menschen, den Förderschulen, den örtlichen Fürsorgestellen sowie den Einrichtungen der beruflichen und medizinischen Rehabilitation eng zusammenarbeiten.

§ 9
Rechtsgrundlagen, Finanzvolumen und Programmlaufzeit

1)
Das Programm wird finanziert aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. Die Finanzausstattung beträgt 30 Millionen Euro. Für die Leistungen stehen je Landschaftsverband 15 Millionen Euro zur Verfügung. Rechtsgrundlage sind § 102 Abs. 3 Nr. 2 e) SGB IX in Verbindung mit § 27 SchwbAV und § 14 Abs. 1 Nummern 1 und 4 sowie Abs. 3 SchwbAV. 

Die Leistungen gem. § 4 können beim LVR anstatt durch das Integrationsamt auch - ganz oder teilweise - durch den überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbracht werden.

2)
Die Leistungen dieses Programms sind gegenüber den Leistungen, die von anderer Seite für denselben Zweck erbracht werden, nachrangig. Bei vergleichbaren Leistungen anderer Leistungsträger ergänzt aktion5 diese Leistungen, um eine Teilhabe der besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben zu ermöglichen.

3)
Auf die Förderleistungen besteht kein Rechtsanspruch.

4)
Das Programm wird in der Zeit vom 1.1.2008 bis zum 31.12.2012 durchgeführt und erfasst Förderanträge innerhalb dieses Zeitraums.
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